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Anfrage Cahenzli-Philipp 

betreffend ausserfamiliäre Unterbringung – Care Leaver 

Antwort der Regierung 

 

Stabile Beziehungen, stützende Netzwerke und ein schuldenfreier Start in die Selb-

ständigkeit sind von grosser Bedeutung, um im Erwachsenenleben gut anzukommen. 

Care Leaver sind junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in einer Pflegefamilie 

oder einer Kinder- und Jugendinstitution verbracht haben und sich im Übergang ins 

Erwachsenenleben befinden. Care Leaver können im Vergleich zu Gleichaltrigen, die 

in ihren Herkunftsfamilien aufgewachsen sind, in verschiedenen Lebensbereichen 

benachteiligt sein.  

 

Zu Fragen 1 und 3: In der Massnahmenplanung des Programms der Kinder- und Ju-

gendpolitik im Kanton Graubünden vom Februar 2021 wurde festgehalten, dass die 

Empfehlungen der Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) und der 

Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) geprüft 

und die Umsetzung soweit wie möglich in die Wege geleitet wird. Eine Differenzana-

lyse von der aktuellen Situation im Kanton Graubünden gegenüber den Empfehlun-

gen der KOKES und der SODK wurde 2022 erstellt und bildete die Grundlage für die 

weiteren Arbeiten. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden die drei Teilprojekte: 

Neue Finanzierungsmechanismen und Qualitätsförderung für Pflegefamilien, Partizi-

pation sowie Leaving Care lanciert. Für die Umsetzung der Empfehlungen zur Phase 

Leaving Care wurde anfangs 2023 eine Bedarfsanalyse in Auftrag gegeben. Die 

Analyse mit konkreten Umsetzungsideen für die Verbesserung der Situation von 

Care Leaver wird 2024 vorliegen. Auf diese Bedarfsanalyse wird die konkrete Umset-

zung aufgebaut. 
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Zu Frage 2: Vom UN-Ausschuss über die Rechte des Kindes wurde die Entwicklung 

einer systematischen Erhebung zu allen ausserfamiliären Unterbringungen empfoh-

len. In der Schweiz existiert bislang keine nationale Statistik über die Anzahl, demo-

graphische Daten und Lebensverläufe von Kindern, die ausserfamiliär in einer Ein-

richtung oder Pflegefamilie untergebracht sind. Die Datenbank «Casadata» ist die ak-

tuell umfassendste Statistik zu ausserfamiliären Unterbringungen in der Schweiz. Da 

Casadata jedoch primär jugendstrafrechtlichen Statistiken dient und Pflegefamilien, 

Schulheimen und weitere Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe darin nicht durch-

gehend abgebildet sind, prüft der Bund gegenwärtig die Machbarkeit einer nationalen 

systematischen Datensammlung über ausserfamiliär untergebrachte Kinder. Der 

Kanton Graubünden hat Einsitz in der Begleitgruppe der Machbarkeitsstudie. Die Er-

gebnisse der Machbarkeitsstudie werden im Sommer 2024 erwartet.  

 

Zu Frage 4: Die SODK und die KOKES haben im Januar 2021 Empfehlungen zur 

ausserfamiliären Unterbringung veröffentlicht. Die Empfehlungen sollen in erster Li-

nie die Umsetzung der Kinderrechte in Platzierungssituationen stärken, Qualitäts-

standards etablieren und eine reflektierte beruflichen Praxis unterstützen, bei der das 

Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht. Der Regierung ist es ein Anliegen, dass Kinder 

und Jugendliche, die ausserfamiliär betreut werden, gut begleitet und unterstützt wer-

den. Sie hat im Rahmen des Massnahmenplans zum Programm Kinder- und Jugend-

politik im Kanton Graubünden deshalb beschlossen, die Umsetzung der Empfehlun-

gen zu prüfen und soweit wie möglich in die Wege zu leiten. Die Arbeiten in den drei 

Teilprojekten laufen noch. Die Regierung wird nach Vorliegen der Ergebnisse über 

die weiteren Schritte entscheiden. 
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